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 § 1 Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers 

1.1 Der Auftragnehmer hat seine Tätigkeit gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik, dem 
Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und den öffentlich-rechtlichen Bestimmungen, über die er sich stets 
auf dem Laufenden zu halten hat, gewissenhaft auszuüben.  

Bei Leistungen der Prüfingenieure sind zusätzlich die Erfordernisse der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung zu gewährleisten. 

1.2 
 

 
 
 
 
 

 

Der Auftragnehmer hat die gesetzlichen Bestimmungen und die Verwaltungsvorschriften für das 
Öffentliche Bauwesen in der jeweils geltenden Fassung zu beachten; insbesondere: 
 
 - die Landeshaushaltsordnung (LHO) und ihre Verwaltungsvorschriften (AV LHO), insbesondere die 

§§ 7, 24, 34, 54, 55, 56, 58, 59 und 70 LHO,  
- den Vierten Teil des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB),  
- die Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV),  
- die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB),  
- die Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL),    
- die Allgemeine Anweisung für die Vorbereitung und Durchführung von Bauaufgaben Berlins (ABau) 

1.3 Der Auftragnehmer hat seine Leistungen nach den Anordnungen und Anregungen des Auftraggebers 
zu erfüllen. Etwaige Bedenken hat er dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. Die Haftung des 
Auftragnehmers für die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner Leistungen wird durch die Abstimmung 
mit dem Auftraggeber und Entgegennahme von Arbeitsergebnissen durch ihn nicht eingeschränkt.  

1.4 Als Sachwalter seines Auftraggebers darf der Auftragnehmer keine Unternehmer- oder Lieferantenin-
teressen vertreten. 

Der Auftragnehmer darf im Zusammenhang mit den in § 1 des Vertrages ( IV 500.V-I F) bezeichneten 
Leistungen keine Leistungen für Dritte bzw. andere Auftraggeber im Zusammenhang mit dieser Maß-
nahme erbringen, es sei denn, der Auftraggeber stimmt ausdrücklich schriftlich zu.

Etwaige Forderungen von Dritten, insbesondere von Trägern öffentlicher Belange, hat der Auftrag-
nehmer unverzüglich dem Auftraggeber schriftlich mitzuteilen 
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1.5 Weder der Auftragnehmer noch eine ihm angehörige oder wirtschaftlich verbundene Person dürfen in 
einem von ihm vertragsgemäß betreuten Vergabeverfahren für einen Bewerber oder Bieter tätig sein, 
es sei denn, dass dadurch für den Auftragnehmer kein Interessenskonflikt besteht oder sich die Tätig-
keiten nicht auf die Entscheidungen im Vergabeverfahren auswirken. 

1.6 Der Auftragnehmer hat die ihm übertragenen Leistungen mit seinem eigenen Büro zu erbringen. Nur 
mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers ist eine Unterbeauftragung an Nachunter-
nehmer zulässig. 

1.7 Die für die Erbringung der Leistung Benannten müssen eine abgeschlossene Fachausbildung als Dipl.-
Ing. TH/FH bzw. Bachelor/Master an Universitäten oder Fachhochschulen oder eine vergleichbare 
Berufserfahrung aufweisen, sie dürfen sich durch entsprechend Qualifizierte vertreten lassen. 

Für die Objektüberwachung ist zusätzlich eine angemessene Baustellenpraxis von mind. 3 Jahren 
Voraussetzung.  

Ausnahmen bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.  

1.8 Nicht vereinbarte Leistungen, die der Auftraggeber zur Herstellung der baulichen Anlage fordert, hat 
der Auftragnehmer mit zu übernehmen; die Vergütung hierfür hat der Auftragnehmer vor Leistungsbe-
ginn mit dem Auftraggeber zu vereinbaren. Das Gleiche gilt für Änderungen der vereinbarten Leistung; 
in solchen Fällen richtet sich das Honorar nach den Ermittlungsgrundlagen der vereinbarten Leistung. 
Notwendige Überarbeitungen der Unterlagen bei unveränderter Aufgabenstellung und bei nur unwe-
sentlich veränderten Forderungen begründen keinen Anspruch auf zusätzliche Vergütung. 

1.9 Wird erkennbar, dass die Vertragsziele voraussichtlich nicht erreicht werden können (z. B. Baukosten-
obergrenze bzw. Termine), ist der Auftragnehmer verpflichtet, dies unverzüglich schriftlich dem Auf-
traggeber anzuzeigen und Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen.  

1.10 Der Auftragnehmer hat die vor Leistungserbringung vereinbarte Baukostenobergrenze als Beschaffen-
heitsvereinbarung einzuhalten.  

Bei Überschreitung der im Vertrag vereinbarten Baukostenobergrenze durch Verschulden des Auftrag-
nehmers bleiben Schadensersatzansprüche vorbehalten. Nicht auf die Kostenüberschreitung ange-
rechnet werden Aufwendungen, die auf zusätzlichen Anforderungen des Auftraggebers beruhen oder 
auf Umständen, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat.  

Im Falle einer nichtbehebbaren Überschreitung der Baukostenobergrenze steht dem Auftraggeber ein 
außerordentliches Kündigungsrecht zu. Die Geltendmachung weiterer Ansprüche wird davon nicht 
berührt. Der Auftragnehmer haftet nicht für die Überschreitung der Baukostenobergrenze wegen not-
wendiger, nicht von ihm zu vertretender Änderungen des Objektes oder wegen Sonderwünschen des 
Auftraggebers.   

1.11 Alle Erklärungen und Verhandlungen sowie die Darstellung der Ergebnisse der Leistungserbringung 
einschl. aller Zwischenschritte erfolgen in deutscher Sprache.  

1.12 Bei Prüfingenieurleistungen darf sich der Auftragnehmer der Mithilfe von befähigten und zuverlässigen 
Mitarbeitern nur in einem solchen Umfang bedienen, wie er ihre Tätigkeit voll überwachen kann, Der 
Prüfingenieur kann sich nur im Einvernehmen mit der Straßenbaubehörde durch einen anderen 
Prüfingenieur vertreten lassen.  

Sind zu ordnungsgemäßen Prüfung der eingereichten Unterlagen Spezialkenntnisse erforderlich, die 
der Prüfingenieur nicht besitzt bzw. die nicht zu seiner Fachrichtung gehören, so hat der Prüfingenieur 
den Auftraggeber hierauf hinzuweisen und die Hinzuziehung eines Prüfingenieurs mit speziellen 
Kenntnissen bzw. der entsprechenden Fachrichtung zu beantragen.  

1.13 Zeithonorare sind auf der Grundlage der im Vertrag festgelegten Stundensätze durch Vorausschät-
zung des Zeitbedarfs als Fest- oder Höchstbetrag zu berechnen. Ist eine Vorausschätzung des Zeitbe-
darfs nicht möglich, so sind die Honorare nach dem nachgewiesenen Zeitbedarf auf der Grundlage der 
vereinbarten Stundensätze zu berechnen. 

1.13.1 Der Auftragnehmer hat die erbrachten Stunden durch qualifizierte, die Leistung genau bezeichnende 
Stundenbelege nachzuweisen. Die Stundenbelege mit Angabe der Bearbeiter sind dem Auftraggeber 
wöchentlich zur Gegenzeichnung zuzuleiten. 
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 Unterlässt der Auftragnehmer eine fristgerechte Einreichung, hat er daraus resultierende Mehraufwen-
dungen des Auftraggebers bei der Prüfung, z. B. durch die Einschaltung eines sachverständigen Drit-
ten zur Leistungsbewertung, zu tragen 

1.13.2 Mit der Unterzeichnung von Stundenzetteln erkennt der Auftraggeber die Leistungen nach Art und 
Umfang der aufgelisteten Stunden an. Die Prüfung des Vergütungsanspruchs dem Grund und Höhe 
nach bleibt davon unberührt.  

  
 § 2 Verpflichtung bei Leistungen für Ausschreibung, Vergabe,  

Bauüberwachung und Bauoberleitung 

2.1 Der Auftragnehmer und seine mit der Ausführung der vertraglichen Leistungen befassten Mitarbeiter 
müssen sich auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Obliegenheiten gemäß § 1 des Verpflichtungsgeset-
zes vom 2. März 1974 (BGBl. I S. 547), geändert durch Gesetz vom 15. August 1974 (BGBl. I S. 1942) 
in Verbindung mit § 11 Abs. 1 Nr. 4 des Strafgesetzbuches (StGB) verpflichten lassen. Der Einsatz 
anderer Mitarbeiter als der besonders Verpflichteten darf nur nach deren Verpflichtung erfolgen. Dem 
Auftraggeber sind diese unverzüglich zu benennen. 

  
 § 3 Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber,  

Auftragnehmer und anderen fachlich Beteiligten 

3.1 Dem Auftragnehmer gegenüber ist nur die vertragsschließende Stelle des Auftraggeber weisungsbe-
fugt, sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist.  

3.2 Der Auftraggeber unterrichtet den Auftragnehmer rechtzeitig über die Leistungen, die andere fachlich 
Beteiligte zu erbringen haben, und über die mit diesen vereinbarten Termine/Fristen.  

3.3 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den anderen fachlich Beteiligten die notwendigen Angaben und 
Unterlagen so rechtzeitig zu liefern, dass diese ihre Leistungen ordnungsgemäß erbringen können.  

3.4 Der Auftragnehmer hat seine Leistungen vor ihrer endgültigen Ausarbeitung mit dem Auftraggeber und 
den anderen fachlich Beteiligten abzustimmen. Wenn während der Ausführung der Leistungen Mei-
nungsverschiedenheiten zwischen dem Auftragnehmer und anderen fachlich Beteiligten auftreten, hat 
der Auftragnehmer unverzüglich schriftlich die Entscheidung des Auftraggebers herbeizuführen.  

  
 § 4 Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer 

4.1 Der Auftragnehmer ist zur Wahrung der Rechte und Interessen des Auftraggebers im Rahmen der ihm 
übertragenen Leistungen berechtigt und verpflichtet. Er hat den Auftraggeber unverzüglich über Um-
stände zu unterrichten, aus denen sich Ansprüche gegen mit der Bauausführung beauftragte Unter-
nehmen ergeben können. Die Geltendmachung derartiger Ansprüche obliegt dem Auftraggeber.  

4.2 Den Auftraggeber bindende Erklärungen, insbesondere solche mit finanziellen Verpflichtungen, darf 
der Auftragnehmer nicht abgeben. Dies gilt auch für den Abschluss, die Änderung und Ergänzung von 
Verträgen sowie für die Vereinbarung neuer Preise. 

4.3 Verhandlungen mit Behörden bedürfen der vorherigen Zustimmung des Auftraggebers, im Falle von 
Verfahren nach § 77 BauO Bln seiner Beteiligung. Anträge, die bei Behörden gestellt werden sollen, 
sind vom Auftragnehmer vorzubereiten und dem Auftraggeber zuzuleiten. 

4.4 Der Auftragnehmer darf Dritten ohne Einwilligung des Auftraggebers keine Pläne aushändigen und 
keine Auskünfte geben, die sich auf das Vorhaben beziehen. § 3, Nummer 3.3 bleibt unberührt. 

 

 § 5 Auskunftspflicht des Auftragnehmers 

5.1 Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf Anforderung über seine Leistungen unverzüglich und 
ohne besondere Vergütung Auskunft zu erteilen, bis das Rechnungsprüfungsverfahren für die Bau-
maßnahme für abgeschlossen erklärt ist.
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 § 6 Herausgabeanspruch des Auftraggebers 

6.1 Die vom Auftragnehmer zur Erfüllung dieses Vertrages angefertigten Unterlagen, wie z. B. Pläne oder 
Zeichnungen als Transparentpausen, digitale Daten, sind an den Auftraggeber ohne besondere Vergü-
tung herauszugeben; sie werden dessen Eigentum. Die dem Auftragnehmer überlassenen Unterlagen 
sind dem Auftraggeber spätestens nach Erfüllung des Auftrages zurückzugeben. Zurückbehaltungs-
rechte, die nicht auf diesem Vertragsverhältnis beruhen, sind ausgeschlossen.  

  

 § 7 Urheberrecht 

7.1 Soweit die vom Auftragnehmer gefertigten Unterlagen und das ausgeführte Werk ganz oder in Teilen 
urheberrechtlich geschützt sind, bestimmen sich die Rechte des Auftraggebers auf Nutzung, Änderung 
und Veröffentlichung dieser Werke nach 7.1.1 bis 7.1.4.  

Als Werke der Baukunst im Sinne des Urheberrechtsgesetzes sind solche Unterlagen und Bauwerke 
anzusehen, die eine persönliche, geistige Schöpfung des Auftragnehmers darstellen und einen so 
hohen Grad an individueller ästhetischer Gestaltungskraft aufweisen, dass sie aus der Masse des 
alltäglichen Bauschaffens herausragen.  

Gegen fachliche Weisungen des Auftraggebers kann der Auftragnehmer nicht einwenden, dass die 
von ihm im Rahmen des Auftrags erstellten Pläne und Unterlagen seinem Urheberrecht unterliegen. 

7.1.1 Der Auftraggeber darf die Unterlagen für die im Vertrag genannte Baumaßnahme und das ausgeführte 
Werk ohne Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen. Die Unterlagen dürfen auch für eine etwaige Wie-
derherstellung des ausgeführten Werks benutzt werden. 

7.1.2 Der Auftraggeber darf die Unterlagen sowie das ausgeführte Werk ohne Mitwirkung des Auftragneh-
mers ändern, wenn die vom Auftraggeber vorzunehmende Interessenabwägung im Einzelfall ergeben 
hat, dass das Schutzinteresse des Auftragnehmers hinter dem Gebrauchsinteresse des Auftraggebers 
zurücktreten muss. In diesem Fall wird der Auftraggeber den Auftragnehmer über das Vorhaben unter-
richten und ihm Gelegenheit geben, innerhalb einer vom Auftraggeber bestimmten angemessenen Zeit 
mitzuteilen, ob und in welcher Weise er mit einer Änderung einverstanden ist. 

7.1.3 Müssen am ausgeführten Werk Mängel, die insbesondere eine Gefahr für die Sicherheit darstellen 
oder die Nutzung des Gebäudes beeinträchtigen und die nicht ohne eine Änderung des ursprünglichen 
Werkes behoben werden können, beseitigt werden, kann der Auftraggeber das ausgeführte Werk 
ohne Mitwirkung des Auftragnehmers ändern. 7.1.2. Satz 1 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass 
an die Stelle des Gebrauchsinteresses des Auftraggebers das Interesse des Auftraggebers an einer 
mangelfreien Werkausführung tritt. Soweit möglich, wird er den Urheber vor Ausführung hören. 

7.1.4 Der Auftraggeber hat das Recht zur Veröffentlichung unter Namensangabe des Auftragnehmers. Das 
Veröffentlichungsrecht des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen schriftlichen Zustimmung des 
Auftraggebers, wenn Geheimhaltungs- bzw. Sicherheitsinteressen oder sonstige besondere Belange 
des Auftraggebers durch die Veröffentlichung berührt werden. 

7.2 Liegen die Voraussetzungen von 7.1 nicht vor, darf der Auftraggeber die Unterlagen für die im Vertrag 
genannte Baumaßnahme ohne Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen und ändern; dasselbe gilt auch 
für das ausgeführte Werk. Der Auftraggeber hat das Recht zur Veröffentlichung unter Namensangabe 
des Auftragnehmers.  

Das Veröffentlichungsrecht des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen schriftlichen Zustimmung 
des Auftraggebers.  

Die Planungs- und Kostendaten der Baumaßnahme dürfen vom Auftragnehmer nicht an Dritte weiter-
gegeben werden; § 3, Nummer 3.3 bleibt davon unberührt.  

7.3 Der Auftraggeber kann die in 7.1 und 7.2 genannten Rechte auf den jeweiligen zur Verfügung über das 
Grundstück Berechtigten übertragen. 
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 § 8 Zahlungen 

8.1 Auf Anforderung des Auftragnehmers werden Abschlagszahlungen in Höhe von 95 v. H. der vereinbar-
ten Vergütung für die nachgewiesenen Leistungen einschließlich Umsatzsteuer gewährt. 

Abschlagszahlungen werden 18 Werktage nach Zugang der prüffähigen Abschlagsrechnung bzw. der 
Versendung der Ersatzabschlagsrechnung fällig.  

8.2 Eine Teilschlusszahlung einschließlich Umsatzsteuer wird für in sich abgeschlossene, vertragsgemäß 
erbrachte Teilleistungen gewährt, wenn dies im Vertrag vereinbart ist, die für die Berechnung des Ho-
norars maßgebenden anrechenbaren Kosten feststehen und der Auftragnehmer eine prüfbare Rech-
nung eingereicht hat.  

Teilschlusszahlungen werden für die haushaltsrechtlich genehmigte Bauplanungsunterlage BPU ge-
währt. Sie sind nach Beendigung der Leistungsphase 8 zulässig, wenn die Mängelbeseitigung durch 
den Auftragnehmer bis zum Ablauf der Verjährungsfristen in Leistungsphase 9 vereinbart wurde und 
der Auftragnehmer die vereinbarten Leistungen bis einschließlich Leistungsphase 8 erfüllt hat. In je-
dem Fall müssen die anrechenbaren Kosten feststehen und eine prüffähige Rechnung vorliegen. 

Der Anspruch auf die Schlusszahlung wird alsbald nach Prüfung und Feststellung der vom Auftrag-
nehmer vorgelegten prüfbaren Honorarschlussrechnung fällig, spätestens innerhalb von 2 Monaten 
nach Zugang. Eine prüffähige Rechnung im Sinne des § 15 Abs. 1 HOAI muss diejenigen Angaben 
enthalten, die nach dem geschlossenen Vertrag und der HOAI objektiv unverzichtbar sind, um die 
sachliche und rechnerische Überprüfung des Honorars zu ermöglichen. Werden Einwendungen gegen 
die Prüfbarkeit unter Angabe der Gründe hierfür nicht spätestens innerhalb von 2 Monaten nach Zu-
gang der Schlussrechnung erhoben, so kann der Auftraggeber sich nicht mehr auf fehlende Prüfbar-
keit berufen. Die Prüfung der Schlussrechnung ist nach Möglichkeit zu beschleunigen. In dem Fall, 
dass die Rechnung nur in Teilen prüffähig ist, kann der Auftragnehmer die Zahlung eines Guthabens 
verlangen, das unter Berücksichtigung eventueller Voraus- und Abschlagszahlungen bereits feststeht. 
Alle Rechnungen (einschließlich Nachweise für Nebenkosten) sind im Original mit zwei Durchschriften 
einzureichen. 

8.3 Wird nach Annahme der (Teil-)Schlusszahlung festgestellt, dass die Vergütung abweichend vom Ver-
trag oder aufgrund unzutreffender anrechenbarer Kosten ermittelt wurde, so ist die Abrechnung zu 
berichtigen. Auftraggeber und Auftragnehmer sind verpflichtet, die sich danach ergebenden Beträge zu 
erstatten. Sie können sich nicht auf einen etwaigen Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) be-
rufen.  

Die Ausgaben des Auftraggebers unterliegen der Rechnungsprüfung durch den Rechnungshof. Die 
Rechnungsprüfung kann auch erst nach Ablauf mehrerer Jahre durchgeführt werden. Die gesetzliche 
Verjährungsfrist (§ 195 BGB) von Ansprüchen des Auftraggebers wegen Überzahlung des Auftrag-
nehmers von Ansprüchen aus ungerechtfertigter Bereicherung wegen insoweit festgestellter unge-
rechtfertigter Zahlungen bzw. Überzahlungen beginnt mit der Kenntnis des Auftraggebers vom Ergeb-
nis der Rechnungsprüfung, es sei denn, der Auftraggeber hatte bereits zuvor von der Überzahlung 
Kenntnis oder seine Unkenntnis war grob fahrlässig; § 199 Abs. 4 BGB bleibt unberührt. Der Auftrag-
nehmer muss bis zum Ablauf dieser Verjährungsfrist damit rechnen, dass er auf Erstattung dieser 
ungerechtfertigt gezahlten Beträge in Anspruch genommen wird. 

8.4 Im Falle der Überzahlung hat der Auftragnehmer den überzahlten Betrag zu erstatten. Leistet er inner-
halb von 14 Kalendertagen nach Zugang des Rückforderungsschreibens nicht, befindet er sich mit 
seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug und hat Verzugszinsen in Höhe von 8 v.H. über dem Basis-
zinssatz des § 247 BGB zu zahlen. 

Auf einen Wegfall der Bereicherung kann sich der Auftragnehmer nicht berufen.   

8.5 Die Verjährung der Honorarforderung beginnt grundsätzlich mit der Erteilung einer prüffähigen 
Schlussrechnung. Die Verjährung einer auf eine nicht prüffähige Honorarschlussrechnung gestützten 
Forderung beginnt spätestens, wenn die Frist von 2 Monaten abgelaufen ist, ohne dass der Auftragge-
ber substantiierte Einwendungen gegen die Prüffähigkeit vorgebracht hat. Ist die Rechnung nur teilwei-
se prüffähig, beginnt die Verjährung der Honorarschlussrechnung grundsätzlich erst mit der Erteilung 
einer insgesamt prüffähigen Schlussrechnung. 
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 § 9 Kündigung  

9.1 Auftraggeber und Auftragnehmer können den Vertrag nur aus wichtigem Grund schriftlich kündigen. 
Einer Kündigungsfrist bedarf es nicht. Ein wichtiger Grund liegt auch vor, wenn die Baumaßnahme 
nicht durchgeführt oder nicht weitergeführt wird. 

9.2 Wird aus einem Grund gekündigt, den der Auftraggeber zu vertreten hat, erhält der Auftragnehmer für 
die ihm übertragenen Leistungen die vereinbarte Vergütung unter Abzug der nachgewiesenen erspar-
ten Aufwendungen. Diese werden ohne Nachweis auf 60 % für die noch nicht erbrachten Leistungen 
der Bauüberwachung bzw. Objektüberwachung der Bauoberleitung, sowie der Vermessung festgelegt; 
für alle übrigen Leistungen werden die ersparten Aufwendungen auf 40 % festgelegt, es sei denn, ge-
ringere oder höhere ersparte Aufwendungen werden nachgewiesen.  

9.3 Hat der Auftragnehmer den Kündigungsgrund zu vertreten, so sind nur die bis dahin vertragsgemäß 
erbrachten, in sich abgeschlossenen und nachgewiesenen Leistungen zu vergüten und die für diese 
nachweisbar entstandenen notwendigen Nebenkosten zu erstatten. Der Schadensersatzanspruch des 
Auftraggebers bleibt unberührt. 

Die Kündigungsgründe sind in kurzer, nachvollziehbarer Weise im Kündigungsschreiben darzulegen  

9.4 Bei einer vorzeitigen Beendigung des Vertragsverhältnisses bleiben insbesondere die Ansprüche der 
Vertragsparteien aus den §§ 5 bis 7 unberührt.  

9.5 Der Auftragnehmer kann die Feststellung und Abnahme seiner bis zur Kündigung erbrachten Leistun-
gen alsbald nach der Kündigung verlangen; er hat danach unverzüglich eine prüffähige Rechnung über 
seine ausgeführten Leistungen vorzulegen. 

  

 § 10 Verjährung von Mängelansprüchen 

10.1 Die Rechte des Auftraggebers aus Pflichtverletzungen des Auftragnehmers wie Mängel- und Scha-
densersatzansprüche richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften.  

10.2 Die Verjährungsfrist beginnt mit der schriftlichen Erklärung des Auftraggebers, dass die Leistung ver-
tragsgemäß erbracht ist (Abnahme der Leistung), spätestens bei Übergabe des Bauwerks bzw. der 
Verkehrsanlage an den Nutzer. Für Leistungen, die nach der Übergabe noch zu erbringen sind, be-
ginnt die Verjährung mit der Erfüllung der letzten Leistung.   

  
 § 11 Haftung 

11.1 Haftet der Auftragnehmer wegen eines schuldhaften Verstoßes gegen die allgemein anerkannten Re-
geln der Technik oder sonstiger schuldhafter Verletzung seiner Vertragspflichten, so hat er den Scha-
den an der baulichen Anlage und die vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachten anderen Schäden 
in voller Höhe zu ersetzen. Im Übrigen haftet er für jede Pflichtverletzung bis zur Höhe der tatsächlich 
abgeschlossenen Haftpflichtversicherung, mindestens bis zur Höhe der im Vertrag vereinbarten De-
ckungssummen der Haftpflichtversicherung.  

11.2 Für die Verletzung gewerblicher Schutzrechte haftet im Verhältnis der Vertragsparteien zueinander der 
Auftragnehmer allein, wenn er selbst das geschützte Verfahren oder die Verwendung geschützter Ge-
genstände angeboten oder wenn der Auftraggeber die Verwendung vorgeschrieben und auf das 
Schutzrecht hingewiesen hat.  

11.3 Soweit eine Vertragspartei von dem Dritten für einen Schaden in Anspruch genommen wird, den die 
andere Vertragspartei zu tragen hat, kann sie verlangen, dass ihre Vertragspartei sie von der Verbind-
lichkeit gegenüber dem Dritten befreit. Sie darf den Anspruch des Dritten nicht anerkennen oder be-
friedigen, ohne der anderen Vertragspartei vorher Gelegenheit zur Äußerung gegeben zu haben.  

  
 § 12 Haftpflichtversicherung 

12.1 Der Auftragnehmer muss eine Berufshaftpflichtversicherung nachweisen. Er hat zu gewährleisten, 
dass zur Deckung eines Schadens aus dem Vertrag Versicherungsschutz in Höhe der im Vertrag ge-
nannten Deckungssummen besteht. Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Maximierung der Er-
satzleistung mindestens das Zweifache der Versicherungssumme beträgt. Bei Arbeitsgemeinschaften 
muss Versicherungsschutz für jedes Mitglied bestehen.  
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12.2 Der Auftragnehmer hat vor dem Nachweis des Versicherungsschutzes keinen Anspruch auf Leistun-
gen des Auftraggebers. Der Auftraggeber kann Zahlungen vom Nachweis des Fortbestehens des Ver-
sicherungsschutzes abhängig machen. 

12.3 Der Auftragnehmer ist zur unverzüglichen schriftlichen Anzeige verpflichtet, wenn und soweit Deckung 
in der vereinbarten Höhe nicht mehr besteht. Er ist in diesem Fall verpflichtet, unverzüglich durch Ab-
schluss eines neuen Versicherungsvertrages Deckung in der vereinbarten Höhe für die gesamte Ver-
tragszeit nachzuholen, zu gewährleisten und nachzuweisen. 

  
 § 13 Erfüllungsort und Gerichtsstand 

13.1 Erfüllungsort ist Berlin. Liegen die Voraussetzungen für eine Gerichtsstandsvereinbarung nach § 38 
der Zivilprozessordnung vor, wird als Gerichtsstand Berlin vereinbart.  

13.2 Streitfälle berechtigen den Auftragnehmer nicht, die Leistungen einzustellen.  

13.2 Bei Auslegung des Vertrages ist ausschließlich der in deutscher Sprache abgefasste Vertragswortlaut 
verbindlich. Erklärungen und Verhandlungen erfolgen in deutscher Sprache. Für die Regelung der 
vertraglichen und außervertraglichen Beziehungen zwischen den Vertragspartnern gilt ausschließlich 
das Recht der Bundesrepublik Deutschland.  

  
 § 14 Arbeitsgemeinschaft 

14.1 Sofern eine Arbeitsgemeinschaft Auftragnehmer ist, übernimmt das mit der Vertretung beauftragte, im 
Vertrag genannte Mitglied die Federführung. Es vertritt alle Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft dem 
Auftraggeber gegenüber. Beschränkungen seiner Vertretungsbefugnis, die sich aus dem Arbeitsge-
meinschaftsvertrag ergeben, sind gegenüber dem Auftraggeber unwirksam.  

14.2 Für die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen haftet jedes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft auch 
nach deren Auflösung gesamtschuldnerisch.  

14.3 Die Zahlungen werden mit befreiender Wirkung für den Auftraggeber ausschließlich an den im Vertrag 
genannten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet. Dies 
gilt auch nach Auflösung der Arbeitsgemeinschaft.  

  
 § 15 Schriftform 

15.1 Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform. 

  
 § 16 Umsatzsteuer 

16.1 Die Umsatzsteuer ist gemäß Umsatzsteuergesetz 
- in Abschlagzahlungen mit dem zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuer, 
- in Teilschluss- und Schlussrechnungen zum Zeitpunkt des Bewirkens der Leistung, 
geltenden Steuersatz anzusetzen; bei Überschreiten von Vertragsfristen, die der Auftragnehmer zu 
vertreten hat, gilt der bei Fristablauf maßgebende Steuersatz. 
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